
 UNSERE EMPFEHLUNG

 Stellen Sie Ihre Kältemittel 
schnellstmöglich um.
Ab 1. Januar 2020 sind alle ungebrauchten F-Gase mit einem GWP-
Wert über 2.500 für das Inverkehrbringen und für das Nachfüllen 
bei Service- und Wartungszwecken verboten. Auch die häufig ver-
wendeten Kältemittel R404A und R507 fallen unter die Verbots- 
fristen der F-Gase-Verordnung (EU) Nr. 517/2014.

Aufbereitete und recycelte F-Gase sind zwar bis 2030 noch zur 
Instandhaltung erlaubt. Da die Mengen begrenzt sind, ist nicht vor- 
hersehbar, wie lange diese Kältemittel noch zur Verfügung stehen.  

Im Instandhaltungsfall droht die Stilllegung Ihrer betroffenen 
Anlagen. Um dem vorzubeugen, sollten Betreiber von R404A/
R507-Anlagen sich rechtzeitig über die Umstellung ihrer Anlagen  
auf ein Low-GWP-Kältemittel informieren. 

Rufen Sie uns an. Wir beraten Sie gern und finden für Sie die opti-
male Lösung.
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Unser Service: Kostenloser Check
Jetzt Termin ausmachen

Kältemittelverbot seit 2020 –  
Sind Sie auch betroffen?



Auszutauschende 
Kältemittel ab 2020

R-23

R-227ea

R-236fa

R-404A

R-417B

R-422A

R-422D

R-236fa

R-428A

R-434A

R-507

R-508A

R-508B

3.220

3.922

2.920

3.143

2.729

3.600

3.245

3.985

14.800

9.810

9.810

13.214

13.396

2.500 GWP

2 • Dussmann DKA – Kältemittelverbot ab 2020 – Sind auch Sie betroffen?

Sie sind nicht sicher, ob Ihre Anlagen betroffen  
sind? Sie möchten Ihr Kältemittel umstellen lassen? 
Dann machen Sie jetzt einen Termin mit uns aus.

Dresdner Kühlanlagenbau GmbH
Werdauer Straße 1–3, 01069 Dresden 
Herrn Jörg Isensee
Tel. 0351 4081-229 oder -0
Joerg.Isensee@dka.eu
dussmann.de/dka


